
Satzung	
	
Satzung 
des Vereins Hundehilfe Bakony e.V. 
 
§ 1 - Name und Sitz 
Der Verein führt den Namen Hundehilfe Bakony e.V. und wird in das Vereinsregister  
Hannover übergeben. 
Der Sitz des Vereins ist in 31535 Neustadt am Rübenberge 
 
§ 2 – Geschäftsjahr 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 3 – Zweck des Vereins 
Der Zweck des Vereins ist: 
Die Förderung des Tierschutzes, national und international. 
Vermittlung von in Not geratenen, herrenlosen Tieren, insbesondere Hunden, gegebenenfalls über andere  
Tierschutzorganisationen, die die Genehmigung gemäß § 11 Deutsches Tierschutzgesetz haben. 
Die Aufklärung und Belehrung über Tierschutzprobleme. 
Förderung des Verständnisses der Öffentlichkeit für das Wesen und Wohlergehen der Tiere. 
Den in Not geratenen Tieren, insbesondere Hunden, zu einem würdigen Dasein zu verhelfen und dieses zu 
erhalten. 
Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell neutral 
  
§ 4 - Gemeinnützigkeit, Mittelverwendung 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„ Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
  
§ 5 – Mitgliedschaft 
Vereinsmitglieder können natürliche oder juristische Personen werden. 
Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Die Mitgliedschaft wird erst mit der Zahlung des ersten 
Jahresbeitrages wirksam. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Eine Ablehnung der Aufnahme ist nicht 
anfechtbar und bedarf keiner Begründung. 
Der Verein besteht aus aktiven und Fördermitgliedern. 
Fördermitglieder sind Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb eines Vereins betätigen, jedoch die Ziele und 
auch den Zweck des Vereins durch ihre Förderbeiträge unterstützen. 
Aktive Mitglieder sind die Mitglieder, die durch ihr ehrenamtliches Engagement auf verantwortlicher Ebene die 
Vereinsarbeit aktiv unterstützen. 
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit auf eine aktive Mitgliedschaft, indem es sich die Kenntnisse über den Ablauf im 
Verein und über die laufenden Projekte eingehend informiert. 
Fördermitglieder haben kein aktives Stimmrecht. Sie haben kein passives Wahlrecht, d.h. sie dürfen nicht für 
Vorstandsposten kandidieren. 
  
§ 6 - Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod und bei juristischen Personen durch deren Auflösung. 
Die schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an den Vorstand, ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter 
Einhaltung der Kündigungsfrist von einem Monat zulässig. 
Der Ausschluss eines Mitgliedes kann erfolgen: 
Wenn es in erheblichem Maße gegen die Vereinsinteressen verstößt. 
Wenn das Mitglied mit der Entrichtung des Mitgliederbeitrages mehr als 3 Monate im Rückstand ist. 
Bei schuldhaftem Verstoß gegen die Satzung oder bei Schädigung und Ansehen des Vereins. 
Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstands. 
 
 
§ 7 – Mitgliederbeiträge 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. 
Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit entscheidet die Mitgliederversammlung. 
Der erste Jahresbeitrag ist bei Aufnahme fällig. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft während des laufenden Kalenderjahres besteht kein Anspruch auf 
Rückerstattung des Mitgliederbeitrages/Spenden. 
  
  



§ 8 - Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind: 
der Vorstand 
die Mitgliederversammlung 
  
§ 9 - Der Vorstand 
Der Vorstand besteht aus 3 stimmberechtigten Vereinsmitgliedern, dem 1.Vorsitz, dem stellvertretenden Vorsitz 
und dem Kassierer. 
Der 1.Vorsitz, der stellvertretende Vorsitz und der Kassierer vertreten den Verein gem. § 26 BGB gerichtlich und 
außergerichtlich. Sollte ein zeichnungsberechtigtes Vorstandsmitglied vorzeitig ausscheiden oder wegen 
Krankheit nicht mehr für den Verein tätig sein können, dürfen die übrigen zeichnungsberechtigten 
Vorstandsmitglieder den Verein weiter führen. 
Sollte ein zweites zeichnungsberechtigtes Vorstandsmitglied vorzeitig ausscheiden oder wegen Krankheit nicht 
mehr für den Verein tätig sein können, darf das übriggebliebene zeichnungsberechtigte Vorstandsmitglied den 
Verein bis zur nächsten Mitgliederversammlung – auf der eine Neuwahl des Vorstandes erfolgen muss- weiter 
führen. 
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins und die laufenden Geschäfte. 
Er übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr gewählt. 
Es können nur aktive Mitglieder des Vereins in den Vorstand gewählt werden. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
Der Vorstand bleibt solange im Amt bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 
Mit der Beendigung der Mitgliedschaft endet auch das Amt als Vorstand.  
Der Vorstand trifft seine Entscheidung mit einfacher Mehrheit. 
  
§ 10 – Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. 
Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstandes, Entlastung des Vorstandes, 
Entgegennahmen der Berichte des Vorstandes, Wahl der/des Kassenprüfers, Festsetzung von Beiträgen und 
deren Fälligkeit, Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und die Auflösung des Vereins, Entscheidung 
über Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung 
oder nach dem Gesetz ergeben. 
Einmal innerhalb eines Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. 
Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens 
ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angaben von Gründen verlangen. 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter der Einhaltung von einer Frist von zwei Wochen schriftlich 
per Post oder per E-Mail Versand unter Angaben der Tagesordnung einberufen. Anträge über die Wahl des 
Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits 
mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen ist, können erst auf der nächsten 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienen Mitglieder beschlussfähig. 
Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 
Bei Abstimmung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden 
Mitglieder beschlossen werden. 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und 
dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
  
§ 11 – Kassenprüfung 
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr einen Kassenprüfer/in. 
Dieser darf nicht Mitglied des Vorstandes sein. 
Die/der Kassenprüfer hat die Aufgabe Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung und die 
Mittelverwendung festzustellen und die Mitglieder über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten.  
  
§ 12 - Auflösung des Vereins 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der 
Körperschaft an den als gemeinnützig anerkannten Verein "Hundehilfe Phoenix e.V." mit Sitz in 51570 Windeck.  
Sollte der Verein Hundehilfe Phoenix e.V. nicht mehr aktiv sein, so fällt das Vermögen an den als gemeinnützig 
anerkannten Verein „Hundehilfe Marika e.V.“ mit Sitz in 82178 Puchheim.  
Der Anfallberechtigte hat das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 

 
Hundehilfe Bakony e.V. 
Neustadt, 21.08.2021 
	


